
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Beratungs-, Dienst- und Lieferleistungen der Virtual Fort Knox 

AG (Stand März 2020)  

   

VFK erbringt Beratungs- und Dienstleistungen zur Optimierung von Maschinen-, Produktions- und 

Unternehmensprozessen sowie Integrationsleistungen im Bereich digitaler Transformation und 

Industrie 4.0 Lösungen mittels IT-Tools. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 

Beratungs-, Dienst- und Lieferleistungen, welche gegenüber einem Kunden auf Basis eines Auftrages 

oder einer Auftragsbestätigung und, sofern verfügbar, eines Pflichtenheftes von der Virtual Fort Knox 

AG („VFK“) geleistet werden.  

Auftrag, Auftragsbestätigung und, sofern vorhanden, das Pflichtenheft werden innerhalb dieser 

Bestimmungen gemeinsam als „Vertrag“ bezeichnet.  

   

§ 1 – Vergütung  

1.     Die von VFK erbrachten Beratungs- und Dienstleistungen werden nach Zeitaufwand vergütet. 

Ggfs. anfallender Materialaufwand wird gesondert vergütet. Vom Kunden zu vertretende 

Wartezeiten der VFK Mitarbeiter werden wie Arbeitszeiten vergütet. Reisekosten und Spesen, 

welche VFK ihren im Rahmen dieser Leistungen eingesetzten Mitarbeitern nach der jeweiligen 

Reisekostenordnung der VFK zu zahlen hat, werden dem Kunden weiterberechnet.  

2.     Die Vergütung für die Durchführung von Beratungs- und Dienstleistungen erfolgt nach einem im 

Vertrag vereinbarten Preis, i.d.R. auf Personentag. Ein Personentag umfasst 8 Stunden inklusive 

Pausen. Zusätzlicher Zeitaufwand, Zuschläge für Arbeit an Wochenend- und Feiertagen und 

Nebenkosten sind gesondert zu vergüten.  

3.     Soweit nicht ausdrücklich anders bezeichnet, sind in Angeboten von VFK genannte Gesamtpreise 

und -zeiten unverbindliche Schätzungen des nach fachmännischer Berechnung zu erwartenden 

Kosten- und Zeitaufwands.  

4.     Die von VFK erbrachten Beratungs- und Dienstleistungen werden dem Kunden monatlich 

und/oder spätestens nach Abschluss der Leistungen ordnungsgemäß in Rechnung gestellt.  

5.     Die Preise verstehen sich rein netto zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.  

6.     Zur Aufrechnung ist der Kunde nur berechtigt, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt, unbestritten oder von VFK schriftlich anerkannt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht des 

Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn die Gegenforderung des Kunden stammt aus demselben 

Vertragsverhältnis und ist rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von VFK schriftlich anerkannt.  

   

§ 2 – Zahlungsfristen/Verzug  

1.    Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, 

so ist VFK berechtigt, den hierdurch entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 

Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Die 

Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in dem 

Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät. 

2.     Sofern im Vertrag nicht anderslautend geregelt, sind die Rechnungen jeweils innerhalb von 14 

Tagen nach Rechnungseingang beim Kunden ohne Abzug sofort zur Zahlung fällig.  



3.     Gerät der Kunde mit einer Zahlung ganz oder teilweise in Verzug, ist VFK berechtigt, von dem 

Zeitpunkt des Verzugseintritts an die gesetzlichen Zinsen in Höhe von 9% p. a. über dem Basiszinssatz 

zu berechnen.  

4.     Im Falle des Verzugs des Kunden ist VFK zur Zurückhaltung ihrer Leistungen berechtigt. 

Zurückbehaltene noch ausstehende Leistungen wird VFK während des Verzugs des Kunden nur gegen 

Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen ausführen.  

 

§ 3 – Eigentumsvorbehalt  

1.     VFK behält sich das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 

Forderungen aus dem Vertrag vor. 

2.     Der Kunde ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 

Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 

Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Müssen Wartungs- 

und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig 

auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat der Kunde VFK unverzüglich in 

Textform zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen 

Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 

außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns 

entstandenen Ausfall.    

 

§ 4 – Qualitative Leistungsstörung  

1.     Wird die Beratungs- und Dienstleistung nicht vertragsgemäß oder fehlerhaft erbracht und hat 

VFK dies zu vertreten, ist VFK verpflichtet, die Dienstleistung ohne Mehrkosten für den Kunden 

innerhalb angemessener Frist vertragsgemäß zu erbringen. Voraussetzung ist eine vorangehende 

Rüge des Kunden, die unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnis, in 

Textform gegenüber VFK erfolgen und die Pflichtverletzung so detailliert wie möglich beschreiben 

muss.  

2.     Gelingt die vertragsgemäße Erbringung der Dienstleistung aus von VFK zu vertretenen Gründen 

auch innerhalb einer vom Kunden ausdrücklich zu setzenden angemessenen Nachfrist in 

wesentlichen Teilen nicht, ist der Kunde berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. In diesem Fall 

hat VFK Anspruch auf Vergütung für die bis zum Wirksamwerden der Kündigung aufgrund des 

Vertrages erbrachten Leistungen.  

   

§ 5 – Haftung  

1.     Eine Haftung von VFK für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ist ausgeschlossen, sofern diese 

nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betreffen oder 

Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind.  

Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 

der Nutzer regelmäßig vertrauen darf („wesentliche Vertragspflichten“). Im Fall der Verletzung 

wesentlicher Vertragsplichten sind Schadensersatzansprüche des Kunden jedoch auf den Ersatz 



vertragstypischer, vorhersehbarer Schäden beschränkt. Die gleichen Haftungseinschränkungen 

gelten für Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von VFK.  

2.     Schadensersatzansprüche gegen den jeweils anderen Vertragspartner verjähren nach den 

gesetzlichen Vorschriften, spätestens jedoch drei Jahre nach der Pflichtverletzung oder der 

unerlaubten Handlung. Dies gilt nicht für Fälle, in denen wegen Vorsatzes gehaftet wird.  

   

§ 6 – Datenschutz  

1.     VFK erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten nur, soweit diese für die 

Begründung, inhaltliche Ausgestaltung, Abwicklung, Erfüllung und Änderung des mit dem Kunden 

begründeten Vertragsverhältnisses erforderlich sind und/oder soweit der Kunde in die 

Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung eingewilligt hat.  

2.     VFK, ihre Mitarbeiter und ggf. Subdienstleister werden auf die Wahrung des Datengeheimnisses 

gemäß Datenschutzgrundverordnung verpflichtet.  

3.     Die Vertragspartner verpflichten sich, alle ihnen bei der Vertragsdurchführung von dem jeweils 

anderen Vertragspartner zugehenden oder bekanntwerdenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 

oder sonstigen vertraulichen Informationen geheim zu halten. Die vertraulichen Informationen und 

diese verkörpernden Unterlagen dürfen an der Vertragsdurchführung nicht beteiligten Dritten nicht 

zugänglich gemacht werden. Die Vertragspartner verwahren und sichern die Informationen und 

Unterlagen so, dass ein Missbrauch durch Dritte ausgeschlossen ist, mindestens jedoch mit der 

Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.  

4.     Nicht von der Geheimhaltungspflicht umfasst sind Informationen und Unterlagen, die zum 

Zeitpunkt der Offenlegung allgemein bekannt und zugänglich oder dem empfangenden 

Vertragspartner zum Zeitpunkt der Offenlegung bereits bekannt waren oder ihm später von Dritten 

berechtigterweise zugänglich gemacht worden sind.  

   

§ 7 – Geheimhaltung  

1.     VFK verpflichtet sich, über alle im Laufe seiner vertraglichen Tätigkeit bekannt gewordenen 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Kunden Stillschweigen zu bewahren; derartige Geheimnisse 

sind alle Informationen, die nicht allgemein verfügbar sind.  

2.     VFK ist zur Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen nur nach vorheriger schriftlicher 

Zustimmung des Kunden berechtigt; bei einer Veröffentlichung in anonymisierter Form ist die 

Zustimmung des Kunden entbehrlich. VFK hat das Recht, das Projekt inklusive Kurzbeschreibung 

sowie Name und Logo des Kunden als Referenz in den eigenen physischen und/oder digitalen 

Vertriebsunterlagen inklusive der eigenen Webseiten zu nutzen.  

   

§ 8 – Verbot der Abwerbung und der Beschäftigung durch Dritte  

1.     Der Kunde verpflichtet sich, keine Mitarbeiter von VFK abzuwerben und/oder über Dritte in 

jeglicher Form zu beschäftigen.  

2.     Dieses Verbot gilt für die Dauer der Laufzeit des jeweils vereinbarten Vertrages sowie für 

weitere zwei Jahre über die Vertragslaufzeit hinaus.  



   

§ 9 – Schlussbestimmungen  

1.     VFK behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen nachträglich zu ändern. In diesem 

Fall wird VFK den Kunden über die Änderungen rechtzeitig (mindestens: sechs Wochen) im Voraus 

benachrichtigen. Widerspricht der Kunde den Änderungen nicht sechs Wochen nach Zugang der 

Benachrichtigung, gelten diese als vom Kunden angenommen. Widerspricht der Kunde den 

Änderungen, hat VFK das Recht, das Vertragsverhältnis mit dem Kunden außerordentlich und fristlos 

zu kündigen. In der Benachrichtigung über die Änderungen wird VFK den Kunden auch über die 

Möglichkeit des Widerspruchs und die Rechtsfolgen des unterlassenen Widerspruchs informieren.  

2.     Die Allgemeinen Geschäfts- oder Lieferbedingungen des Kunden finden neben diesen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen keine Anwendung.  

3.     Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam oder ergänzungsbedürftig sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen unberührt. Die Vertragsparteien werden anstelle der unwirksamen oder 

ergänzungsbedürftigen Bestimmungen eine neue Regelung vereinbaren, die dem gewollten 

wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.  

4.     Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Gerichtsstand ist der Sitz der 
VFK. VFK bleibt jedoch berechtigt, den Kunden an dem für diesen allgemein geltenden Gerichtsstand 
zu verklagen.  
   

Virtual Fort Knox AG  

Bergstraße 96 

69121 Heidelberg 

E-Mail: info@virtualfortknox.de   


